
879der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N?tionalrates XI. GP. 

15. 5. 1968 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 
neuerlich abgeändert und ergänzt wird 

(3. Straßenverkehrsordnungsnovelle --' 
3. StVO.-NoveIIe) 

Der Nationalrat hat bes'chlossen: 

Artikel I 

Die Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. 
Nr. 159, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 204/1964 und BGBl. Nr. 229/1965 wird ab~ 
geändert und ergänzt wie foIgt: 

1. § 2 Abs. 1 Z. 20 hat zu lauten: 

,,20. G es amt g e wie h t ein e s F a h r
z eu g es (A III h ä n ger s): das Gewicht des still
stehenden:, fahrber,eiten Fahrzeuges (Anhängers) 
samt Ladung, ,dem Lenker und allen gleichzeitig 
beförderten Personen;" . 

2. § 16 Abs. 1 Lit. d hat zu lauten: 

"d) auf und unmittelbar vor Schutzwegen, so
fern nieht der Verkehr im Bereiche des 
Schutzweges ,durch Arm- öder Lichtzeichen 
geregelt wird." 

3. § 19 Abs. 4 hat zu lauten: 

,(4) Ist vor einer Kreuzung das, Gefahrenzei
chen "Achtung Vorrangverkehr" (§ 50 Z. 5) oder 
das Vorschriftszeichen "Halt vor Kreuzung" 
(§ 52 Z. 11) angebracht, so ist sowohl den von 
rechts als auch den von links kommeniden Fahr
zeugen der Vorrang zu geben. Ist jedoch auf 
einer Zusatztafel (§ 54) ein besonderer V,erlauf 
einer Vorralligstraße dargestellt, so ist den Fahr
zeugen, die auf dem dargestellten Straßenzug 
kommen, von anderen Fahrzeugen der Vorrang 
zu geben, gleichgültig, ob jene dem Straßenzug 
folgen oder ihn verlassen; ansonsten gilt Abs. 1. 
Beim Vorschriftszeichen "Halt vor Kreuzung" ist 
überdies anzuhalten.' 

4. § 19 Abs. 8 hat zu lauten: 

,,(8) Der Lenker eines' Fahrzeuges' darf auf sei
nen Vorrang verzicht,en. Der Verzieht ist dem 
Wartepflichtigen deutlich erkennbar zu machen. 
Das Zum-Stillstand-Bringen eines Fahrzeuges aus 
welchem Grunde immer, insbesondere auch in 
Befolgung eines gesetzlichen Gebotes (zum Bei
spiel § 17 Abs. 3, § 18 Abs. 3 und § 19 Abs. 4), 

.gilt als Verzicht auf den Vorrang. Das Zum
Stillstand-Bringen eines Schienenfahrzeuges in 
Haltestellen gilt jedoch nicht als Verzicht auf 
den Vorrang." . 

5. § 23 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Außerhalb von Parkplätzen ist ein Fahr
zeug, sofern sich aus Bodenmarkierungen (§ 9 
Abs. 7) nichts anderes ergibt, zum Halten oder 
Parken am Rande der Fahrbahn und parallel 
zum Fahrbahnrand . aufzustellen. Einspurige 
Fahrzeuge sind unter Beachtung der Bestimmun
gen des Abs. 1 am Fahrbahnrantd schräg aufzu
stellen. Ist auf Grund von Bodenmarkierungen 
das AufsteHen von Fahrzeugen auf Gehsteigen 
vorgesehen, so dürfen auf diesen Flächen nur 
Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht (§ 2 A'bs. 1 
Z. 20) VOl1J nicht mehr als 2500 kg a.ufgestellt 
werden." 

6. § 23 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Unbespannte Fuhrwerke sowie Anhänger 
ohne ziehendes Fahrzeug dürfen in der Regel 
nur während des Beladens öder Entladens auf 
der Fahrbahn stehen gelassen werden. Ansonsten 
dürfen ,die genannten Fahrzeuge nur dann auf 
der Fahrbahn stehen gelassen werden',' wenn sie 
nach der Ladetätigkeit nicht sofort entfernt wer
den könnel1J oder wenn die Entfernung eine un
billige Wirtschaftserschwernis wäre. Für das Auf
stellen der genannten Fahrzeuge gelten die Be
stimmungen über das Halten und Parken sinn
gemäß. Bei unbespahnten Fuhrwerken. ist die 
Deichsel abzunehmen oder gesichert in eine 
solche Stellul1Jg zu· bringen, daß niemand gefähr
det oder behindert wird." 
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2 879 der Beilagen 

7. § 24 Abs. 1 lit. c hat zu lauten: 

"c) auf Schutzwegen ünd, wenn deren Benüt
zung nicht durch Lichtzeichen geregelt ist, 
5 m vor dem Schutz weg aus der Sicht des 
ankommenden Verkehrs," 

8. § 24 Abs. 3 lit. f hat Zu entfallen. 

9. Dem § 26 Abs. 1 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Außer bei Gefahr im Verzuge dürfen diese 
Signale soweit als notwendig nur noch verwen
det werden zur Abwicklung eines protokollarisch 
festgelegten Programms für Staatsbesuche, 
Staatsakte, Staatsbegräbnisse, überreichungen des 
Beglaubigungsschreibens u. dgl." 

10. Im § 27 hat im Abs. 3 der Klammeraus
druck ,,(§ 24)" zu entfallen. 

11. § 29 Abs. 2 und 3 haben zu lauten: 

,,(2) Geschlossene Verbände des Bundesheeres 
und Soldaten, ,die einzelne Fahrzeuge des Bun
desheeres lenken, sind beim Einsatz gemäß § 2 
Abs. 1 des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, 
und bei der V orberei tung dieses Einsatzes inso
weit nicht an die Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen gebunden, als es der 
Zweck der Maßnahme erfordert und sonst in ge
eigneter Weise für die Sicherheit des Straßenver
kehrs gesorgt ist. 

(3) Werden durch Fahrzeuge des Bundesheeres 
besondere Transporte, wie die Beförderung ge
fährlicher Güter, oder Transporte, die hinsicht
lich der Abmessungen und des Gesamtgewichtes 
einer besonderen Genehmigung nach den kraft
fahrrechtlichen Bestimmungen bedürfen, durch
geführt, oder befindet sich eine Fahrzeugkolonne 
des Bundesheeres auf einer Einsatzübungsfahrt 
und ist eine Verkehrsregelung durch Organe der 
Straßenaufsid1t nicht möglich, so dürfen beson
ders geschulte und ausgerüstete Soldaten, insbe
sondere auf Freilandstraßen, im Rahmen der 
ihrtenerteiltell Befehle die zur Ordnung inner
halb der Kolonne und zur Gewährleistung der 
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssi,gkeit des übri
gen Verkehrs erforderlichen Maßnahmen treffen. 
Hiebei können auch Armzeichen (§ 37) gegeben 
werden, die jedoch einer bestehenden behörd
lichen Verkehrsregelung nicht widersprechen 
dürfen. Die Straßenbenützer haben den Anord
nungen solcher Soldaten Folge zu lei~ten, wenn 
dies ohne Gefährdung von Personen und ohne 
Beschädigung von Sach,en möglich ist." 

12.§ 33 erhält die überschrift: 

,,§ 33. A n b r i n gun gau f ben ach b a 1'

t enG run d st ü c k e n" 

13. § 38 hat zu lauten: 

,§ 38. B e d e u tun g der L ich t z eie h e n 

(1) Gelbes nicht blinkendes Licht gilt unbe
schadet der Vorschriften des § 53 Z. 10 a über 
das Einbiegen der Straßenbahn bei gelbem Licht 
ab Zeichen für "Halt". Bei diesem Zeichen haben 
die Lenker herannahender Fahrzeuge unbescha
det der Bestimmungen des Abs. 7 anzuhalten: 

a) wenn eine Haltelinie vorhanden ist, vor 
der Halteliniej 

b) wenn ein Sd1Utzweg (§ 2 Abs. 1 Z. 12) 
ohne Haltelinie vorhanden ist, vor dem 
Schutzwegj 

c) wenn eine Kreuzung (§ 2 Abs. 1 Z. 17) 
ohne Schutz weg und' ohne Haltelinie vor
handen ist, vor der Kreuzung. 

(2) Fahrzeuglenker, die sich bei gelbem nicht 
blinkendem Licht bereits auf der Kreuzung be
finden, haben diese so rasch wie ihnen dies mög
lich und erlaubt ist, zu verlassen. Fahrzeuglenker, 
denen das Anhalten nach Abs. 1 nicht möglid1 
ist, haben weiterzufahren. Beim Einbiegen nach 
links ist den entgegenkommenden geradeaus fah
renden sowie den entgegenkommenden nach 
rechts einbiegenden Fahrzeugen der Vorrang zu 
geben. Fahrzeuge, die von Hauptfahrbahnen 
kommen, haben den: Vorrang gegenüber Fahr
zeugen, die aus Nebenfahrbahnen kommen. 

(3) Blinkendes gelbes Licht bedeutet "Vor
sid1t". 

(4) Grünes Licht gilt als Zeichen für "Freie 
Fahrt". Bei diesem Zeichen haben die Lenker 
yon Fahrzeugen, wenn es die Verkehrslage zu
läßt, weiterzufahren oder einzubiegen. Beim Ein
biegen dürfen Fußgänger, welche die Fahrbahn 
im Sinne der für sie geltenden Regelung (§ 76 
Abs. 3) überqueren, und die Benützer der frei
gegebenen Fahrstreifen weder behindert noch 
gefährdet werden. Beim Einbiegen nad1 links ist 
den entgegenkommenden geradeaus fahrenden 
sowie den entgegenkommen:den nach rechts ein
biegenden Fahrzeugen der Vorrang zu geben. 
Fahrzeuge, die von Hauptfahrbahnen kommen, 
haben den Vorrang gegenüber Fahrzeugen, die 
aus Nebenfahrbahnen kommen. 

(5) Rotes Licht gilt als Zeidlen für "Halt". 
Bei diesem Zeichen haben die Lenker von Fahr
zeugen unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 7 an den in Abs. 1 bezeid1l1eten Stellen an
zuhalten. 

(6) Grünes blinkendes Licht bedeutet das un
mittelbar bevorstehende Ende des Zeimens für 
"Freie Fahr,t". Gleirozeitig mit dem roten Licht 
leud1tendes gelbes Limt bedeutet "Halt" im 
Sinne des roten Lichtes und kündigt an, daß das 
Zeichen für "Freie Fahrt" unmittelbar folgen 
wird. 
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(7) Leuchtende grüne Pfeile gelten als Zeichen 
für "Freie Fahrt" im Sinne des grünen Lichtes. 
In die Leuchtfläche des gelben nich,t blinkenden 
Lichtes schwarz eingezeichnete Pfeile gelten als 
Zeichen für "Halt" im Sinne des gelben nicht 
blinkenden Lichtes. In die Leuchtfläche des roten 
Lichtes schwarz eingezeichnete Pfeile gelten als 
Zeichen für "Halt" im Sinne des roten Lichtes. 
Die Pfeilspitzen zeigen jeweils die Richtung an, 
für welche die Zeichen gelten. 

(8) Auf. verkehrsreichen Straßen dürfen, wenn 
es die Verkehrssicherheit erfordert, überdies auch 
andere, in ihrer Bedeutung leicht erkennbare, 
den vorstehenden Absätzen entsprechende Licht
zeichen zur gesonderten Regelung des Verkehrs 
auf einzelnen Fahrstreifen oder für bestimmte 
Gruppen VOn Straßenbenützern, zum Beispiel 
für Fußgänger, verwendet werden.' 

14. § 39 Abs. 2 hat zu lauten: . 

,,(2) Die Anlagen zur Abgabe von Lichtzeichen 
sind deutlich erkennbar anzubringen. Bei Vor
handensein mehrerer Fahrstreifen ist sowohl eine 
getrennte als auch eine unterschiedliche Regelung I 
für verschiedene Fahrstreifen oder Fahrtrichtun
gen zulässig (Spurensignalisation). Der Abstand 
zwischen dem unteren Rand des Gehäuses und 
der Fahrbahn darf bei Anordnung am Fahrbahn
rand nicht weniger als 2 m und nicht mehr als 
3'50 m, bei Lichtanlagen über der Fahrbahn 
nicht weniger als 4'50 m und nicht mehr als 
5'50 m betragen. Die Anbringung zusätzlicher 
Slgnale an anderen Stellen ist zulässig." 

15. § 43 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Behörde hat für bestimmte Straßen 
oder Straßenstrecken oder für Straßen innerhalb 
eines bestimmten Gebietes durch Veror,dnung 

a) wenn ein Elementarereignis bereits einge
treten oder nach den örtlich gewonnenen 
Erfahrungen oder nach sonst erheblichen 
Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
zu erwarten ist, die zum Schutze der Stra
ßenbenützer oder zur Verkehrsabwicklung 
erforderlichen Verkehrsverbote oder Ver
kehrsbeschränkungen zu erlassen; 

b) wenn und insoweit es die Sicherheit, Leich
tigkeit und Flüssigkeit des sich bewegenden 
oder die Ordnung des ruhenden Verkehrs, 
die Lage, Widmung, Pflege, Reinigung oder 
Beschaffenheit der Straße oder die Lage, 
Widmung oder Beschaffenheit eines an der 
Straße gelegenen Gebäudes oder Gebietes 
erfordert 

1. dauernde oder vorübergehende Ver
kehrsvel'bote oder Verkehrsbeschränkun-

gen, insbesond'ere die Erklärung von 
Straßen zu Einbahnstraßen, Maß-, Ge
wichts- oder Geschwindigkeitsbeschrän
kungen, Halte- oder Parkverbote u. dg!., 
zu erlassen, 

2. den Straßenbenützern ein bestimmtes 
Verhalten vorzUschreiben, insbesondere 
bestimmte Gruppen VOn der Benützung 
einer Straße oder eines Straßenteiles aus
zuschließ·en oder sie auf besonders be
zeichnete Straßenteile zu verweisen; 

c) wenn ,ein begründetes wirtschaftliches In
teresse von einem oder von mehreren um
liegenden Unternehmungen vorliegt, Stra
ßenstellen für die unbedingt notwendige 
Zeit und Strecke für Ladetätigkeiten durch 
Parkverbote, wenn jedoch eine Ladetätig
keit unter Berücksichtigung der zur Verfü
gung stehenden Abstellflächen und deren 
beste Ausnützung erfahrungsgemäß durch 
ein Parkverbot nicht gewährleistet ist, 
durch Halteverbote freizuhalten (Lade
zonen)." 

16. § 43 Abs. 8 hat zu entfallen. 

17. § 43 Abs. 9 hat zu entfallen. 

18. Nach § 44 werden folgend'e §§ 44 a und 
44 beingefügt: 

,,§ 44 a. Vor aus g e p I a nt e Ver k ehr s~ 
maßnahmen .. 

(1) Wenn auf Grund von Verkehrsbeobachtun
gen, Verkehrszählungen oder Verkehrserfahrun
gen aus Anlaß vorhersehbarer Ereignisse oder 
U mstände Verkehrsverhältnisse zu erwarten 
sind, für deren Bewältigung besondere Verkehrs
maßnahmen (Verkehrsverbote, Verkehrsbe
schränkungen, Verkehrserleichterungen) notwen
dig sind, hat die Behörde diese unter Bedacht
nahme auf die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüs
sigkeit des sich bewegenden und die Ordnung des 
ruhenden Verkehrs durch Verordnung zu be
stimmen. 

(2) Die Verordnung nach Abs. 1 hat zu ent
halten: 

a) Die Bestimmung der Strecke, auf der die 
Verkehrsmaßnahmen wirksam werden 
sollen, 

b) die Festsetzung der Zeiten, in denen die 
Verkehrsmaßnahmen wirksam werden 
sollen, 

c) die Voraussetzungen, unter denen die Ver
kehrsmaßnahmen wirksam werden sollen, 

d)die in Betracht kommenden Verkehrsmaß
nahmen, Wle Geschwindigkeitsbeschränc 

2 
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4 879 der Beilagen 

kung,en, Fahrverbote, Einfahrtverbote, Be
schränkungen für Halten und Parken, Ein
bahnregelungen, Ausnahmen von bestehen
den Verkehrsverboten oder Verkehrsbe
schränkungen u. dlgl. 

(3) Vero~dnungen nach Abs. 1 treten mit der 
Anbringung oder Sichtbarmachung der ihnen 
entsprechenden Straßenverkehrszeichen in Kraft. 
Die Behörde hat die Person, Dienststelle oder 
Unternehmung zu bestimmen, welche die Stra
ßenverkehrszeichen anzubringen oder sichtbar 
zu machen hat. Di'e Aufstellung oder Sichtbar
machung der Straßenverkehrsz.eichen ist der Be
hörde unverzüglich. zur Kenntnis zu bringen; 
diese hat den Zeitpunkt der erfolgten Anbrin
gung oder Sichtbarmachung in einem Aktenver
merk (§ 16 des Allgemeinen Verwa1.tungsverfah
rensgesetzes 1950) festzuhalten. 

§ 44 b. U n auf s chi e b bar.e Ver k ehr s
beschränkungen 

(1) Im Falle der Unaufschiebbarkeit dürfen die 
Organe der Straßenaufsicht oder des' Straßen
erhalters nach Erfordernis eine besondere Ver
kehrsregelung durch Anweisungen· an die Stra
ßenbenützer oder durch Anhringung von Ver
kehrsampeln oder Signalscheiben veranlassen 
oder eine der in § 43 Abs. 1 lit. b Z. 1 und 2 
bezeichneten Maßnahmen durch Anbringung der 
entsprechenden Sraßenverkehrszeichen mit der 
Wirkung treffen, als ob die VeranlaS>Sung oder 
Maßnahme von ~der Behörde getroffen worden 
wäre. Dies gilt insbesondere, 

a) wenn ein Elementa-rereignis bereits einge
treten oder nach den örtlich gewonnenen 
Erfahrungen oder nach sonst erheblichen 
Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
zu erwarten ist, . 

b) bei unvorhersehbar aufgetretenen Straßen
oder Baugebrechen u. dgl., 

c) bei unvorhersehbar eingetretenen Ereignis
sen, wie Zum Beispiel Brände, Unfälle, 
Ordnungsstörungen u. dgl., die besondere 
Verkehrsverbote oder Verkehrsbeschrän
kungen oder eine besondere Verkehrsrege
lung (zum Beispiel Einbahnverkehr, ab
wechselnder Gegenverkehr, Umleitungen 
u. dgl.) erfordern. 

(2) Ist der Grund für die Veranlassung oder 
Maßnahme wegßefallen, ·so hat ·das nach Abs.. 1 
tätig gewordene Organ oder dessen Dienststelle 
die Veranlassung oder Maßnahme aufzuheben. 

(3) Von ·der Veranlassung oder Maßnahme und 
von deren Aufhebung ist die Behö'rde von der 
Dienststelle des nach Abs. 1 tätig gewordenen 
Organs unverzüglich zu verständigen. Die Be-

hörde hat diese Verständigungen in einem Ak
tenvermerk (§ 16 des Allgemeinen Verwaltungs
verfahrensgesetzes 1950) festzuhalten. 

(4) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2 
hat die Behörde von der Dienststelle des nach 
Abs. 1 tätig gewordenen Organs die Aufhebung 
der Veranlassung oder Maßnahme zu verlangen, 
wenn der Grund dafür weggefaHen ist oder die 
Veranlassung oder Maßnahme gesetzwidrig oder 
sachlich unrichtig ist." 

19. § 45 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) In anderen als den in Abs. 1 bezeichneten 
Fällen kann die Behörde Ausnahmen von Gebo
ten oder Verboten, die für die Benützung der 
Straße gelten, auf Antrag bewilligen, wenn ein 
erhebliches persönliches oder wirtschaftliches In
teresse des Antragstellers eine solch,e Ausnahme 
erfordert, oder wenn sich die ihm gesetzlich oder 
sonst obliegenden Aufgaben anders nicht oder 
nur mit besonderen Erschwernissen durchführen 
ließen und eine wesentliche Beeinträchügung von 
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Ver
kehrs nicht zu erwarten ist. Eine solche Bewilli
gung kann auch für alle Straßenbenützungen des 
Antragstellers von der annähernd gleichen Art 
für die Dauer von höchstens zwei Jahren erteilt 
werden, wenn für die Dauer dieser Befristung 
eine erhebliche ,Änderung der Verkehrsverhält
nisse nicht zu erwarten ist." 

20. Im § 50 wird nach Z. 3 folgende Z. 3 a ein
gefügt: 

,3 a. "KREUZUNG MIT KREISVERKEHR" 

Dieses Zeiruen kann an Stelle des Zeichens 
nach Z. 3 und nach Maßgabe der 'Bestimmungen 
der Z. 3 aufgestellt werden, um eine Kreuzung 
mit Kreisverkehr anzuzeigen.' 

21. Im § 50 hat der letzte Satz der Z. 5 zu 
entfallen. 

22. Im § 50 Z. 11 hat die Erklärung zu lauten: 

"Dieses Zeichen kündigt einen Schutzweg (§ 2 
Abs. 1 Z. 12) an." 
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23. Im § 52 wird nach· Z. 7 c folgende Z. 7 d 
eingefügt: 

,7 d. "FAHRVERBOT FüR TANKFAHR
ZEUGE" 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Fahrzeugen, die zur Beförderung von mehr als 
1000 I gefährlicher, entzündbarer Flüssigkeiten 
bestimmt sind, verboten ist, es sei denn, daß es 
sich um Flüssigkeiten handelt, die dem Betrieb 
des Fahrzeuges oder seiner Einrichtungen dienen 
oder in Behältnissen von nicht mehr als 300 I 
Fassungsraum eingeschlossen sind.' 

24. Im § 52 hat die lit. g der Z. 13 zu lauten: 

,g) die Zusatztafel mit der Aufschrift "AUS
GENOMMEN LADETi\TIGKEIT" eme 
Ladezone (§ 43 Abs. 1 Ht. c),' 

25. Im § 52 wird nach Z. 13 folgende Z. 13 a 
eingefügt: 

Diese Zeichen zeigen, sofern sich aus Zusatz
tafeln nichts anderes ergibt, an, daß an der der 
Ziffer I entsprechenden Fahrbahnseite an unge
raden, an der der Ziffer II entsprechenden Fahr
bahnseite an geraden Tagen das Parken verboten 
ist. Im übrigen gelten die Bestimmungen der 
Z. 13 sinngemäß.' 

26. Dem § 52 wird nach Z. 18 folgende Z. 19 
angefügt: 

,19. "VORGESCHRIEBENE MINDESTGE
SCHWINDIGKEIT" 

Dieses Zeichen zeigt an, daß die Lenker von 
Fahrzeugen unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 20 über die Fahrgeschwindigkeit ab dem 
Standort des Zeichens nich,t langsamer fahren 
dürfen, als mit der im Zeichen angegebenen An
zahl von Kilometern pro Stunde. Das Ende der 
Strecke, auf der dieses Gebot gilt, ist durch das 
gleiche Zeichen mit der Zusatztafel "ENDE" zu 
kennzeichnen.' 

27. Im § 53 hat die lit. f der Einleitung zu 
,13 a. "WECHSELSEITIGE BESCHRJi.N- lauten: 

KUNG FüR HALTEN UND PARKEN" 
"f) Voranzeigetafeln (Z. 22 und 23)." 

28. Im § 53 Z. 1 a hat die Erklärung des Zei
chens zu lauten: 

"Dieses Zeichen kennzeichnet einen Parkplatz 
oder einen Parkstreifen." 

29. Im § 53 wird nach Z. 2 folgende Z. 2 a 
eingefügt: 

,2 a. "KENNZEICHNUNG EINES SCHUTZ
WEGES" 
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Dieses Zeichen kennzeichnet einen Schutzweg 
(§ 2 Abs. 1 Z. 12), bei dem ständig betriebene 
Lichtzeichen zur Regelung des Verkehrs oder 
zur Abgabe blinkenden gelben Lichtes nicht vor
handen sind. Es ist beim Schutzweg anzubrin
gen, und zwar auf Einbahnstraßen an bei den 
Seiten, auf anderen Straßen an der rechten Seite. 
Wenn jedoch die Verkehrssicherheit dadurch 
nicht beeinträchtigt wird, ist statt der seitlichen 
Anbringung die Anbringung des Zeichens über 
dem Schutz weg zulässig.' 

30. § 55 .Albs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Längs- oder Quermarkierungen, die ein 
Verbot oder Gebot bedeuten, wie Sperrlinien 
(§ 9 Abs. 1), Haltelinien vor Kreuzungen (§ 9 
Abs. 3 und 4) und Längsmarkierungen, die dazu 
dienen, den Fahrbahnrand anzuzeigen (Rand
linien), sind als nicht unterbrochene Linien aus
zuführen." 

31. § 55 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Bodenmarkierungen zur Regelung des 
sich bewegenden Verkehrs, ausgenommen Rand
linien, Begrenzungslinien und Schutzwege, sind 
in gelber Farbe, solche zur Regelung des ruhen
den Verkehrs sowie Randlinien, Begrenzungs
linien und Schutzwege sind in weißer Farbe aus
zuführen. Bodenmarkierungen zur Kennzeich
nung (Begrenzung) von Kurzparkzonen (§ 25) 
sind jedoch in weißer und blauer Farbe auszu
führen." 

32. § 55 Abs. 8 hat zu entfallen. 

33. § 56 Abs. 3 hat zu lauten: 

,(3) Solange es die Verkehrsverhältnisse nicht 
erfordern, kann von einer Regelung des Ver
kehrs durch Lichtzeichen bei den in Abs. 2 ge
nannten Schutzwegen Abstand genommen wer
den. In diesem Falle ist der. Schutzweg mit blin
kendem gelbem Licht (§ 38 Abs. 3) oder mit 
dem Richtzeichen nach § 53 Z. 2 a ("Kennzeich
nung eines Schutzweges") zu kennzeichnen.' 

34. § 56 Abs. 4 hat zu entfallen. 

35. § 58 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Unbeschadet der Bestimmungen des § 5 
Abs. 1 darf ein Fahrzeug nur lenken, wer sich 
in einer solchen körperlichen und geistigen Ver
fassung befindet, in der er ein Fahrzeug zu be
herrschen und die beim Lenken eines Fahrzeuges 
zu beachtenden Rechtsvorschriften zu befolgen 
vermag." 

36. § 62 Abs. 4 und 5 haben zu lauten: 

,,(4) Für eine Ladetätigkeit auf Straßenstellen, 
wo das Halten verboten ist, ist, sofern sich aus 
den in § 52 Z. 13 lit. g und h bezeichneten Zu-

satztafeln nichts anderes ergibt, eine Bewilligung 
erforderlich; gleiches gilt für das Aufstellen von 
Fahrzeugen auf Gehsteigen für Zwecke einer 
Ladetätigkeit, es sei denn, daß auf den in Be
tracht kommenden Stellen gehalten werden darf. 
Insoweit es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüs
sigkeit des Verkehrs erfordert, ist die Bewilli
gung bedingt, befristet oder mit Auflagen zu 
erteilen. 

(5) Eine Bewilligung nach Abs. 4 ist von der 
Behörde zu erteilen, wenn die Ladetätigkeit an 
einer anderen Stelle besonders umständlich wäre 
und weder eine Beschädigung des Gehsteiges 
oder seiner Einbauten noch eine Beeinträchti
gung der Sicherheit oder eine wesentliche Behin
derung des Verkehrs zu befürchten ist. Auf 
Grund der Bewilligung dürfen nicht nur die 
Ladetätigkeiten des Antragstellers, sondern auch 
alle anderen im wesentlichen gleichartigen Lade
tätigkeiten ausgeübt werden. Auch ein Organ 
der Straßenaufsicht darf eine solche Bewilligung 
erteilen, jedoch nur dann, wenn es sich um einen 
dringenden Einzelfall handelt und die sonstigen 
Voraussetzungen zur Erteilung vorliegen; das 
Aufstellen von Fahrzeugen auf Gehsteigen darf 
ein Organ der Straßenaufsicht jedoch nicht be
willigen." 

37. Im §66 Abs. 6 haben der letzte und vor
letzte Satz zu entfallen. 

38. Im § 69 haben Abs. 1 und Abs. 3 lit. c 
und d zu entfallen. 

39. § 70 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Lenker eines Fuhrwerkes muß, sofern 
sich aus den Bestimmungen über Wirtschafts
fuhren nichts anderes ergibt, mindestens 16 Jahre 
alt sein." 

40. § 76 Abs. 3 hat zu lauten: 

,(3) An Stellen, wo der Verkehr für Fußgän
ger durch besondere Lichtzeichen (§ 38 Abs. 8) 
geregelt ist, dürfen Fußgänger nur bei grünem 
Licht die Fahrbahn überqueren. An Stellen, wo 
der Verkehr sonst durch Arm- oder Lichtzeichen 
geregelt ist, dürfen Fußgänger die Fahrbahn nur 
überqueren, wenn für den Fahrzeugverkehr auf 
dieser Fahrbahn das Zeichen "Halt" (§§ 37 
Abs. 3 und 38 Abs. 5) gilt. Hält ein Verkehrs~ 
posten einen Arm senkrecht nach oben oder 
leuchtet gelbes, nicht blinkendes Licht, so dür
fen Fußgänger die Fahrbahn nicht betreten. 
Wenn Fußgänger die Fahrbahn in übereinstim
mung mit den Arm- oder Lichtzeichen betreten 
hahen, sich diese Zeichen jedoch ändern, wäh
rend sich die Fußgänger auf der Fahrbahn be
finden, so dürfen sie die überquerung der Fahr
bahn fortsetzen, bei Vorhandensein emer 
Schutzinsel jedoch nur bis zu dieser.' 
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41. § 76 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) An Stellen, wo der Verkehr weder durch 
Arm~ noch durch Lichtzeichen geregelt wird, 
dürfen Fußgänger 

a) einen Schutzweg nicht vor einem heran
nahenden Fahrzeug und für dessen Lenker 
überraschend betreten, 

b) wenn ein Schutzweg nicht vorhanden ist, 
erst dann auf die Fahrbahn- treten, wenn 
sie sich vergewissert haben, daß sie hiebei 
andere Straßenbenützer nicht gefährden." 

42. § 89 erhält die überschrift: 

,,§ 89. K e n n z eie h nun g von V e r
k ehr s hin der n iss e n" 

43. Die Abs. 3, 4 und 5 des § 89 haben zu 
entfallen. 

44. Nach § 89 ist folgender § 89 a einzufügen: 

,,§ 89 a. E n t f ern u n g von Hin der n i s
sen 

(1) Die Lenker von Fahrzeugen haben dafür 
zu sorgen,. daß Steine oder andere Gegenstände, 
die unter die Räder des Fahrzeuges gelegt wor
den sind, um das Abrollen zu verhindern, vor 
der Weiterfahrt von der Straße entfernt werden. 
Kann mit einem Fahrzeug wegen einer Betriebs
störung die Fahrt nicht fortgesetzt werden, so 
hat der Lenker, wenn das Fahrzeug ein Hinder
nis bildet, für die eheste Entfernung des Fahr
zeuges von der Fahrbahn zu sorgen. 

(2) Wird durch einen Gegenstand auf der 
Straße, insbesondere durch ein stehendes Fahr
zeug, mag es betriebsfähig oder nicht betriebs
fähig sein, durch Schutt, Baumaterial, Hausrat 
u. dgl. der Verkehr erheblich beeinträchtigt, ins
besondere ein Lenker eines Fahrzeuges am Vor
beifahren oder Wegfahren gehindert, oder zeigt 
sich nach den Umständen des Falles, daß sich der 
Inhaber des Gegenstandes entledigen wollte, so 
hat die Behörde die Entfernung des Gegenstan
des ohne weiteres Verfahren zu veranlassen. 

(3) Im Falle besonderer Dringlichkeit sind 
auch die Organe der Straßenaufsicht oder des 
Straßenerhalters berechtigt, die in Abs. 2 be
zeichnete Entfernung von Gegenständen vorzu
nehmen oder vornehmen zu lassen. Dies gilt 
insbesondere bei Vorliegen der Voraussetzungen 
für unaufschiebbare Verkehrsbeschränkungen 
im Sinne des § 44 b. 

(4) Von der Entfernung des Gegenstandes 
nach Abs. 2 und vom Ort der Verbringung ist 
sowohl die dem Orte der bisherigen Aufstellung 
oder Lagerung am nächsten gelegene als auch 
die hiefür örtlich zuständige Polizei- oder Gen
darmeriedienststelle unverzüglich zu verständi
gen. Von einer Entfernung des Gegenstandes 
nach Abs. 3 ist darüber hinaus die Behörde un-

verzüglich zu verständigen. Die Polizei- bzw. 
Gendarmeriedienststelle hat die die Verbringung 
betreffenden Auskünfte zu erteilen. 

(5) Sofern der Gegenstand noch nicht über
nommen wurde, hat die Behörde innerhalb 
einer Frist von einer Woche nach Entfernung 
des Gegenstandes den Eigentümer, im Falle der 
Entfernung eines zum Verkehr zugelassenen 
Kraftfahrzeuges jedoch den Zulassungsbesitzer, 
durch Zustellung zu eigenen Handen (§ 24 All
gemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1950) 
aufzufordern, den Gegenstand innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten, gerechnet vom Tage 
der Zustellung, wieder zu übernehmen. Die Be
stimmung des § 29 des Allgemeinen Verwal
tungsverfahrensgesetzes 1950 über die Zustellung 
an Personen, deren Wohnung unbekannt ist, gilt 
in diesem Falle sinngemäß, wenn die Person, an 
welche die Aufforderung zu richten wäre, nicht 
festgestellt werden kann. 

(6) Nach erfolglosem Ablauf der gemäß Abs. 5 
gesetzten Frist geht das Eigentum am entfernten 
Gegenstand auf den Rechtsträger über, als dessen 
Organ die Behörde, das Organ der Straßenauf
sicht oder des Straßenerhalters bei der Entfer
nung gehandelt hat. Dieser Eigentumsübergang 
findet jedoch nicht statt, wenn 

a) der Gegenstand in einem Zeitpunkt aufge
stellt oder gelagert worden ist, in dem die 
Voraussetzungen zur Entfernung nach 
Abs. 2 oder 3 noch nicht vorlagen und 
dem Inhaber des Gegenstandes der bevor
stehende Eintritt der Voraussetzungen 
nicht bekannt war und 

b) die Aufstellung oder Lagerung nicht schon 
von Anbeginn gesetzwidrig war. 

(7) Die Entfernung und Aufbewahrung des 
Gegenstandes erfolgt auf Kosten und Gefahr 
desjenigen, der im Zeitpunkt der Aufstellung 
oder Lagerung des Gegenstandes dessen Inhaber 
war. Die Kosten sind dem Inhaber durch Be
scheid aufzuerlegen. Ist der Gegenstand jedoch 
in einem Zeitpunkt aufgestellt oder gelagert 
worden, in dem die Voraussetzungen zur Ent
fernung nach Abs. 2 oder 3 noch nicht vor
lagen, so sind die Kosten für die Entfernung, 
Aufbewahrung und übernahme des Gegenstan
des und die Gefahr der Entfernung und Aufbe
wahrung von dem Rechtsträger zu tragen, des
sen Organ die Entfernung veranlaßt hat, es sei 
denn, daß dem Inhaber der bevorstehende Ein
tritt der Voraussetzung bekannt war, oder daß 
die Aufstellung oder Lagerung von Anbeginn 
gesetzwidrig war. Eine Kostenvorschreibung 
nach Ablauf von drei Jahren nach Entfernung 
des Gegenstandes ist unzulässig. 

(8) Durch die Bestimmungen der Abs. 2 bis 7 
werden Rechtsvorschriften über gefundene oder 
vom Eigentümer preisgegebene Sachen nicht 
berührt." 
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45. § 93 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Die Eigentümer von Liegenschaften, eben
so wie die Eigentümer von Verkaufshütten 
haben in Ortsgebieten (§ 2 Abs. 1 Z. 15) dafür 
zu sorgen, daß' die an diesen Liegenschaften 
bzw. Objekten in nicht größerer Entfernung als 
10 m vorbeiführenden Gehsteige oder Gehwege 
einschließlich der im Zuge dieser Anlagen be
findlichen Stiegen in der ganzen Länge in der 
Zeit von 6 bis 22 Uhr von Schnee und Verun
reinigungen gesäubert und bei Schnee und Glatt
eis bestreut sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht 
vorhanden, so ist der Straßenrand in einer Breite 
von 1 m zu säubern und zu bestreuen. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben 
ferner dafür zu sorgen, daß überhängende 
Schneewächten oder Eisbildungen von den 
Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude 
bzw. Verkaufshütten entfernt werden." 

46. § 93 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Nach Maßgabe des Erfordernisses des 
Fußgängerverkehrs, sowie der Sicherheit, Leich
tigkeit oder Flüssigkeit des übrigen Verkehrs 
hat die Behörde, sofern im Einzelfall unter den 
gleichen Voraussetzungen auf Antrag des nach . 
Abs. 1 oder 5 Verpflichteten nicht die Erlassung 
eines Bescheides in Betracht kommt, durch Ver
ordnung 

a) die in Abs. 1 bezeichneten Zeiten, in denen 
die dort genannten Verkehrsflächen von 
Schnee oder Verunreinigung gesäubert 
oder bestreut sein müssen, einzuschränken; 

b) die in Abs. 1 bezeichneten Verrichtungen 
auf bestimmte Straßenteile, insbesondere 
auf eine bestimmte Breite des Gehsteiges 
(Gehweges) oder der Straße einzuschrän
ken oder auszudehnen; 

c) zu bestimmen, daß auf gewissen Straßen 
oder Straßenteilen nicht alle in Abs. 1 ge
nannten Verrichtungen vorgenommen 
werden müssen; 

d) die Vorsichtsmaßregeln näher zu bestim
men, unter denen die in Abs. 1 und 2 be
zeichneten Verrichtungen durchzuführen 
sind." 

47. § 94 hat zu lauten~ 

,,§ 94. Z u s t ä n d i g k e i t cl e s B und e s
m i n ist e r i ums für. H a n de 1, 

Gewerbe und Industrie 
Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie 

1. für die Erlassung der ihm in diesem Bundes
gesetz ausdrücklich vorbehaltenen Verord
nungen, 

2. für die Erlassung von Verordnungen, die sich 
wenigstens auf den Bereich, eines 'ganzen Bun
deslandes erstrecken oder Autobahnen betref
fen, sowie für die Erlassung von Verordnun
gen, mit denen Bundesstraßen zu Autostraßen 
oder Vorrangstraßen erklärt oder mit Num
mern oder Buchstaben versehen werden." 

48. Nach § 94 werden folgende §§ 94 abis 
94 feingefügt: 

,,§ 94 a. Zu s t ä n d i g k ei t der L an d e s
regierung 

(1) Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, 
sofern sich nicht eine andere Zuständigkeit er
glibt, die Landesregierung. 

(2) Die Limdesregierung hat Organe, die dem 
Landesgendarmeriekommando ,angehören oder 
diesem zugeteilt und in Angelegenheiten des 
Straßenverkehrs besonders geschult sind, einzu
setzen: 

a) auf der Autobahn, 
b) auf verkehrsreichen Straßenzügen, 

c) wenn die Verkehrsverhältnisse diesen Ein
satz erfordern, 

d) wenn auf Grund von Verkehrsbeobachtun
gen, Verkehrszählungen . oder Verkehrs
erfahrungen aus Anlaß vorhersehbarer Er
eignisse dieser Einsatz notwendig ist. 

§ 94 b. Z u S t ä n d i g k e i t cl erB e z i r k s
verwaltungsbehörde 

Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, 
sofern der Akt der Vollziehung nur für den be
treffenden politischen Bezirk wirksam werden 
soll und sich nicht die Zuständ1gkeit der Ge
meinde oder der Bundespolizeibehörde ergibt, ,die 
Bezirksverwaltungsbehörde 

a) für die Verkehrspolizei, das ist die über
wachung der Einhaltung straßenpolizei
licher Vorschriften und die unmittelbare 
Regelung des Verkehrs durch Arm- oder 
Lichtzeichen, 

b) für die Erlassung von Verordnungen und 
Bescheiden, 

c) für die Entfernung von Hindernissen 
(§ 89 a), 

d) für Hinweise auf Gefahren und sonstige 
verkehrswichtige Umstände, unbeschadet 
des Rechtes des Straßen'erhalters nach § 98 
Abs~ 3, 

e) für di~ Führung des Verzeichnisses von Be
strafungen nach § 96 Abs. 7, 

f) für die Sicherung des Schulweges (§ 97 a), 
g) für die Anordnung der Teilnahme am Ver

kehrsunterricht und die Durchführung des 
Verkehrsunterrichtes (§ 101). 
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§ 94 c. übe r t rag e n e r Wir k u n g s
bereich der Gemeinde 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung 
die von der Bezirksverwaltungsbehörde zu be
sorgenden, n:urdas Gebiet einer Gemeinde be
treffenden Angelegenheiten, wenn und insoweit 
dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit 
und Einfachheit gelegen ist, dieser Gemeinde zu 
übertragen, die in diesem Falle an .·die Stelle der 
Bezirksverwaltungsbehöl'de tritt. Vor Erlassung 
der Verordnung ist der Bezirksverwaltungs
behörde Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 

(2) Die übertra.gung kann sich, sofern sich aus 
Abs. 3 nichts anderes ergibt, söwohl auf gleich
artige einzelne, als auch auf alle im § 94 b be
zeichneten Angelegenheiten hinsichtlich einzelner 
oder aller Straßen beziehen. Angelegenheiten des 
Verwaltungsstrafverfahrens und des Verkehrs
unterrichtes (§ 101) sind von der übertragung 
ausgeschlossen. Die übertragung ist durch Ver
ordnung zu widerrufen oder einzuschränken, 
wenn die Voraussetzungen, unter ·denen sie er
folgt ist, überhaupt weggefallen bzw. nicht mehr 
im seinerzeitigen Umfang gegeben s,ind. 

(3) Die Angelegenheiten der Verkehrspolizei 
(§ 94 b lit. a) dürfen einer Gemeinde jedoch 
nur übertragen werden, wenn dort ein Ge
meindewachkörper vorhanden ist. Werden einer 
Gemeinde hinsichtlich aller oder einzelner Straßen 
die Angelegenheiten der Verkehrspolizei über
tragen, so hat sich die Gemeinde zur Hand
habung der Verkehrspolizei auf diesen Verkehrs
flächen des Gemeindewachkörpers zu bedienen. 

§ 94 d. E i gen e r Wir k u n g s b e r e ich 
der Gemeinde 

Sofern der Akt derVollziehung nur für das 
Gebiet der betreffenden Gemeinde wirksam 
werden und sich auf Straßen, die nach den 
Rechtsvorschriften weder als Autobahnen, Auto
straßen, Bundesstraßen oder Landesstraßen 
gelten noch diesen Straßengleichzuhalten sind, 
beziehen soll, sind folgende Angelegenheiten von 
der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich zu 
besorgen: 

1. das Verbot oder die Einschränkung von Wirt
schaftsfuhren (§ 30 Abs. 6), 

2. die Verpflichtung eines Anrainers, die An
bringung von Einrichtungen zur Regelung 
und Sicherung des Verkehrs zu dulden (§ 33 
Abs.1), 

3. die Erlassung von Verordnungen nach § 43, 
womit eine Beschränkung für das Halten und 
Parken (§ 52 Z. 13 und 13 a) oder ein Hup
verbot (§ 52 Z. 14) erlassen wird, 

4. Hinweise auf Gefahren und sonstige ver
kehrswichtige Umstände, unbeschadet des 
diesbezüglichen Rechtes des Straßenerhalters 
nach § 98 Abs. 3, 

5. die Bewilligung von Ausnahmen (§ 45) von 
den nach Z. 3 erlassenen Beschränkungen und 
Verboten, 

6. die Bewilligung der Ladetätigkeit nach § 62 
Abs. 4 und 5, 

7. die Bewilligung von Werbungen -und An
kündigungen (§ 84 Abs. 3), 

8. die Anweisung eines Platzes zur Ausübung 
der Bettelmusik (§ 85 Abs. 3), 

9. sofern sich nicht aus § 95 die Zuständigkeit 
der Bundespolizeibehörde ergibt, die Ent
gegennahme der Anzeigen von Umzügen 
(§ 86), 

10. die Ausnahme vom Verbot des Wintersportes 
(§ 87), -

11. die Bewilligung vQn Arbeiten (§ 90) ein
schließlich der Erlassung der durch diese Ar
beiten erforderlichen Verkehrsverbote und 
Verkehrsbeschränkungen, 

12. die Verpflichtung, Straßenverunreinigungen 
zu beseitigen bzw. die Kosten hiefür zu 
tragen (§ 92 Abs. 3), 

13. die Erlassung von Verordnungen und Be
scheiden betreffend die Pflichten der Anrainer 
nach § 93. Abs. 4 und 6, 

14. die Sicherung des Schulweges (§ 97 a). 

§ 94 e. Ver 0 r d nun gen 
Soweit Verordnungen nicht g·emäß § 94 vom 

Bundesministerium für Handel, . Gewerbe und 
Industrie zu erlassen sind, steht ihre Erlassung 
den Ländern zu. 

§ 94f. Mit wir k u n g 
(1) Vor Erlassung einer Verordnung ist, außer 

bei Gefahr im Verzuge, anzuhören: 
a) von der Landesregierung und von der Be

zirksverwaltungs behörde: 
1. die betroffene Gemeinde, 
2. wenn sich der Geltungsbereich einer Ver

ordnung auch -auf den örtlichen Wir
kungsbereich einer Bundespolizeibehörde 
erstrecken soll, diese Behörde, 

3. wenn wesentliche Interessen von Mit~ 
gliedern einer Berufsgruppe berührt 
werden, die gesetzliche Interessenver
. tretung dieser Berufsgruppe ; 

b) von der Gemeinde (§ 94 c und d): 
1. wenn sich der Geltungsbereich einer Ver

ordnung auch auf den' örtlichen Wir
kungsbereich einer BundeSpolizeibehörde 
erstrecken soll, diese Behörde, 

2. wenn wesentliche Interessen von Mit
gliedern einer Berufsgruppe berührt 
werden, die gesetzliche Interessenver
tretung dieser Berufsgruppe. 

. (2) Die Landesregierung und -die Bezirksver
waltungsbehörde haben, außer bei Gefahr im 
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Verzuge, vor Erlassung eines 'Bescheides in An
gelegenheiten, die den örtlichen Wirkungsbereich 
einer Bundespolizeibehörde oder ·das 'Gebiet nur 
einer Gemeinde berühren, ,die Bundespolizeibe
hörde bzw. ·die Gemeinde anzuhören. Die,s gilt 
jedoch nicht für Strafverfügungen oder Straf
erkenntnisse wegen übertretungen nach § 99 
und für die Anordnung der Teilnahme am Ver
kehrsunterricht (§ 101). Die Gemeinde (§ 94 c 
und d) hat, außer bei Gefahr im Verzuge, vor 
Erlassung eines Bescheides in Angelegenheiten, 
die ·den örtlichen Wirkungsbereich einer Bundes
polizeibehörde berühren, diese Behörde anzu
hören. 

(3) Die Anhörung der Gemeinde nach den 
Abs. 1 und 2 hat zur entfallen, wenn die Ge
meinde Straßenerhalter ist. In diesem Falle gilt 
§ 98 Abs. 1." 

49. Im § 95 Abs. 1 hat die lit. h zu lauten: 

"h) die Sicherung des Schulweges (§ 97 a), 
sofern sich nicht die Zuständigkeit der Ge
meinde (§ 94d) ergibt." 

50. § 96 Abs. 4 hat zu lauten: 

,(4) Die Behörde hat unter Bedachtnahme auf 
die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs auf Antrag der gesetzlichen Interessen
vertretung die Standplätze von Fahrzeugen des 
Platzfuhrwerks-Gewerbes (Taxi-Gewerbes) sowie 
des Ausflugswagen-(Stadtrundfahrten-) Gewerbes 
festzusetzen. Dabei hat sie unter Berücksichtigung 
der zur Verfügung stehenden Abstellflächen und 
deren beste Ausnützung für diese Standplätze 
entweder nur das Parken oder für' den ganzen 
Bereich des Standplatzes oder nur für einen Teil 
desselben auch das Halten zu verbieten. Die 
Standpl~tze sind durch das Vorschriftszeichen 
"Beschränkung für Halten oder Parken" (§ 52 
Z. 13) mit den entsprechenden Zusatztafeln, zum 
Beispiel mit der Aufschrift "AUSGENOM
MEN ... TAXI", zu kennzeichnen. Die Vor
schriften dieses Absatzes gelten sinngemäß auch 
für die Standplätze des mit Pferden betriebenen 
Platzfuhrwerks-Gewerbes mit der Maßgabe, daß 
an Stelle des Ausdruckes "TAXI" der Ausdruck 
"FIAKER" zu verwenden ist: 

51. § 97 hat zu lauten: 

,,§ 97. 0 r ga n e der S t r a ß e na u f sie h t 
(1) Die Organe der Straßenaufsicht, insbeson

dere der Bundessicherheitswache,der Bundes
gendarmerie und im Falle ,des§ 94 c Abs. 2 der 
Gemeindewachkörper, haben die Verkehrspolizei 
(§ 94 b lit. a) zu händhaben. In dieser Eigen
schaft handeln sie im Namen ,der jeweils hiefiir 
zuständigen Behörde. 

(2) Sofern es sich nicht um Organe der Bundes
gendarmerie, der Bundes- oder einer Gemeinde
sicherheitswache handelt, sind die Organe der 

Straßenaufsicht von der Behörde auf ihre Dienst
pflichten zu vereidigen und mit einem Dienst
abzeichen auszustatten. Form, Ausstattung und 
Tragweise des Dienstabzeichens sind unter Be
dachtnahme auf seinen Zweck und seine Erkenn
barkeit durch Verordnung zu bestimmen. 

(3) Bei Gefahr im Verzuge, wie zum Beispiel 
bei Bränden oder Unfällen, oder in besonderen' 
Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei Straßen
bauten, kann die Behörde, wenn es die Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs erford
dert, außer den Organen der Straßenaufsicht auch 
andere geeignete Personen mit der Regelung des 
Verkehrs auf den in Betracht kommenden 
Straßenteilen vorübergehend betrauen. Sie hat 
diese Personen nach Möglichkeit mit einer weißen 
Armbinde kenntlich zu machen und mit einem 
Ausweis, aus dem ·diese Betrauung hervorgeht, 
zu versehen. Wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit 
und Flüssigkeit des Verkehrs erfordert, kann die 
Behörde auch Organe eines Straßenbahnunter
nehmens mit der Regelung des Verkehrs im Be
reiche von Straßenbahnhaltestellen betrauen. 

(4) Die Organe der Straßenaufsicht sowie die 
nach Abs. 3 betrauten Organe sind, wenn es die 
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des sich 
bewegenden oder die Ol'dnung des ruhenden 
Verkehrs erfordert, berechügt, einzelnen Straßen
benützern für den Einzelfall Anordnungen für 
die Benützung 'der Straße zu erteilen, und zwar 
auch solche, die von den sonstigen diesbezÜglichen 
Bestimmungen abweichen. Diese Anordnungen 
dürfen 

a) nur gegeben werden, wenn ihre Befolgung 
ohne Gefährdung von Personen und ohne 
Beschädigung von Sachen möglich ist, 

b) nur befolgt werden, wenn dies ohne Ge
fähl'dung von Personen und ohne Be
schädigung von Sachen möglich ist. 

(5) Die Organe der Straßenaufsicht sind be
rechtigt, durch deutlich sichtbare. Zeichen Fahr
zeuglenker zwecks Lenker- oder Fahrzeugkon
trolle oder anderer den Fahrzeuglenkerbetref
fenden Amtshandlungen zum Anhaltenaufzu
fordern. Der Fahrzeuglenker hat der Aufforde
rung Folge zu leisten. 

(6) Alle Personen, die auf Grund der Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes mit der unmittel
baren Regelung des Verkehrs befaßt sind, müssen 
während. dieser Tätigkeit so ausgerüstet sein und 
sich so aufstellen, daß sie von allen Straßen
benützern bei gehöriger Aufmerksamkeit leicht 
gesehen werden können;" 

52. § 98' Abs. 1, 2 und 3 haben zu lauten: 

,§ 98. B e s 0 n der e R e c h t e und P f I i c h
ten des Straßenerhalters 

(1) Der Straßenerhalter ist in jedem nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes durchzu-
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führenden Verfahren Partei im Sinne .des § 8 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1950; dies gilt jedoch nicht für Verfahren nach 
§ 59 über das Verbot des Lenkens von Fahr
zeugen, nach § 65 über die Bewilligung der Be
nützung von Fahrrädern durch Personen unter 
12 Jahren, nach § 99 über die Bestrafung von 
übertretungen straßenpolizeilicher Vorschriften, 
es sei denn, daß auch über privatrechtliche An
sprüche des Straßenerhalters zu entscheiden ist 
(§ 100 Abs. 6) und nach § 101 über die Ver
pflichtung zur Teilnahme am Verkehrsunterricht. 
Vor Erlassung einer Verordnung auf Grund 
dieses Bundesgesetzes hat die Behörde den 
Straßen erhalter anzuhören, es sei denn, daß Ge
fahr im Verzuge ist und er nicht rechtzeitig be
teiligt werden kann. Vom Inhalt der Verord
nung ist er in jedem Falle in Kenntnis zu setzen. 

(2) Der Straßenerhalter hat seine Organe, die 
mit ,der Erhaltung, Pflege und Reinigung der 
Straßen beauftragt sind, mit einer auffallenden 
Schutzausrüstung auszustatten und sie anzu
weisen, diese Ausrüstung während der Dauer der 
Arbeitsverrichtungenzu tragen. Die Schutzaus
rüstung braucht auf Straßenstellen, die durch das 
Gefahrenzeichen "Baustelle" (§ 50 Z. 9) gekenn
zeichnet sind, nicht getragen zu werden. 

(3) Der Straßenerhalter darf auch ohne be
hördlichen Auftrag Einrichtungen zur Regelung 
und Sicherung des Verkehrs (§ 31 Abs. 1) an
bringen; dies gilt unbeschadet der Bestimm.un
gen über unaufschiebbare Verkehrsbeschränkun
gen (§ 44 b), jedoch nicht für die in § 44 Abs. 1 
genannten Straßenverkehrszeichen. Die Behörde 
kann ihm jedoch, wenn es die Sicherheit, Leich
tigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs erfordert, 
vorschreiben, Einrichtungen zur Regelung und 
Sicherung des Verkehrs zu entfernen oder an 
den von ihr zu bestimmenden Stellen anzubrin
gen. Die Entfernung der genannten Einrichtun
gen kann die Behörde insbesondere verlangen, 
wenn ihre Atibrignung gesetzwidrig oder sachlich 
unrichtig ist.' 

53. § ~9 Abs. 6 lit. a hat zu lauten: 

"a) wenn durch die Tat lediglich Sachschaden 
entstanden ist und die Bestimmung~n über 
das Verhalten bei einem Verkehrsunfall 
mit bloßem Sachschaden (§ 4 Abs. 5) ein
gehalten worden sind," 

54. § 100 Abs. 3 hat zu lauten: 

,;(3) Als vorläufige Sicherheit zur Abwendung 
einer Festnahme im Sinne des § 37 a Verwal, 
tungsstrafgesetz 1950 kann festgesetzt werden: 

a) beim Verdacht einer übertretung nach § 99 
Abs. 1 ein Betrag von 5000 S, 

b) beim Verdacht einer übertretung nach § 99 
Abs. 2 ein Betrag von 500 S. 

55. § 100 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Bei einer Verwaltungsübertretung nach 
§ 99 Abs. 1 und 2 finden die Bestimmu~gen des 
§ 20 Verwaltungsstrafgesetz 1950 über die außer
ordentliche Milderung der Strafe, des § 21 Ver
waltungsstrafgesetz 1950 über die Verwarnung 
und des § 50 Verwaltungsstrafgesetz 1950 über 
die Organ-Strafverfügung keine Anwendung." 

56. § 100 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Die eingehobenen StrafgeIder sind dem Er
halter jener Straße abzuführen, auf der die Ver
waltungsübertretung begangen wurde, und sind 
von diesem für die Straßenerhaltung zu verwen
den. Im Falle der Verwaltungsübertretung nach 
§ 99 Abs. 4 lit. h gilt als Straßenerhalter der 
Erhalter der Fahrbahn; ist eine solche nicht vor
handen, so fließen die Strafgelderdem Bezirks
fürsorgeverband zu, dem der. Ort, wo die Ver
waltungsübertretung begangen wurde, angehört 
(§ 15 Verwaltungsstrafgesetz 1950)." 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern sich aus 
Abs. 2 nichts anderes ergibt, am 1. Oktober 1968 
in Kraft. 

(2) Die Z. 49 des Art. I tritt in den einzelnen 
Ländern mit dem Inkrafttreten eines entspre
chenden Landesgesetzes (Art. 15 Abs. 4 B.-VG.), 
frühestens jedoch gleichzeitig mit den übrigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in Kraft. 

Artikel III 

Vollziehung 

(l).Mitd~r Vollziehungdes § 89 a Abs. 6 in 
Z. 44 ·des Art. I ist das Bundesministerium für 
Justiz betraut. 

(2) Mit ,der Vollziehung der Z. 49 des Art. I 
ist das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie im Einvernehmen mit dem Bun
desministerium für Inneres betraut. 

(3) Soweit die Vollziehung dieses Bundes
gesetzes den Ländern zusteht, obliegt sie den 
Landesregierungen, im übrigen, soweit sich aus 
Abs. 1 und 2 nichts anderes ergibt; ·dem Bundes
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie. 
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12 879 der Beilagen' 

Erläuternde Bemerkungen 

Vorbemerkungen 

Mit dem vorliegenden Entwurf einer 3. Stra
ßenverkehrsordnungsnovelle soll in erster Linie 
dem Auftrag des Verfassungsgesetzgebers Rech
nung getragen werden, die Straßenverkehrsord
nung der mit der Bundes-Verfassungsgesetz
novelle 1962, BGBL Nr. 20S,geschaffenen Lage 
des Gemeinderechtes anzupassen (vgl. § S Abs. 3 
der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962). 

Es erweist sich aber gleichfalls aIs zweckmäßig, 
bei diesem Anlaß auch ,solche Änderungen vor
zusehen, die sich nach den gewonnenen Erfahrun
gen aus Gründen ,der Verkehrssicherheit, der 
Rechtssicherheit oder der Verwaltungsökonomie 
als unbedingt notwendig erweisen. Die vorge
sehene Einführung neuer Verkehrszeichen berück
sichtigt in letzter Zeit eingetretene Änderungen 
des internationalen Straßenverkehrsrechtes. 

Darüber hinaus werden keine weiteren' Ände
rungen der Straßenverkehl"sordnung 1960 für 
angezeigt erachtet. Dies insbesondere aus der 
überlegung, daß noch im Herbst dieses Jahres 
in Wien eine Weltkonferenz über ,den Straßen
verkehr stattfinden wird, als deren Ergebnis ein 
weltweites Abkommen über den Straßenverkehr 
und die Straßensignalisation zu erwarten sein 
wird. Es wäre daher - in Kenntnis dieser inter
nationalen Entwicklung - verfehlt, für die 
3. Straßenverkehrsordnungsnovelle Bestimmun
gen vorzusehen, die bereits wenige Zeit nach 
der Gesetzwerdung des vorliegenden Entwurfes 
international überholt sein könnten. 

Zu Artikel I: 

Zu Z. 1: 

Die Änderung der Definition "Gesamtgewicht" 
ist durch das Inkrafttreten ,des Kraftfahrgesetzes 
1967 angezeigt. Wenn es sich au,chals zweck
mäßig erweist, die kraftfahrrechtliche 'Wld, die 
straßenpolizeiliche Definition dieses Begriffes 
möglichst auch wörtlich aufeinander abzustim
men, so darf doch nicht übersehen werden, daß 
es im Bereich der Straßenpolizei auf das tatsäch
liche Gewicht ankommt. 

Zu Z.2: 

Die Bedeutung der Querlinie vor einem Schutz
weg (§ 76 Abs. 4 lit. a) hat sich weder im Ver
haltender Fußgänger noch im Verhalten der 
Fahrzeuglenkerdurchgesetzt. Der Entwurf schlägt 
daher den Entfall dieser Querlinie vor; dies macht 
aber auch die Abänderung ,des § 16 Abs. 1 lit. d 
erforderlich. 

Zu Z. 3: 

Die bisher geltende Fassung des § 19 Abs. 4 
hat ,deshalb zu Zweifelsfragen Anlaß gegeben, 
weil die unter' den Straßenverkehrszeichen 
"Achtung Vorrangverkehr" und "Halt vor 
Kreuzung" angebrachte Zusatztafel mit der Dar
stellung des besonderen Verlaufes einer Vorrang
straße "dem Fahrzeugyerkehr im Zuge dieser 
Straße" den Vorrang einräumt.' Die Frage des 
Vorranges von Fahrzeugen, die auf der betreffen
den Kreuzung den Zug der Vorrangstraße ver
lassen, ist indes ebenso offen geblieben, wie die 
Frage des Vorranges von Fahrzeugen, die in die 
Kreuzung einfahren, ohne auf ,der Vorrangstraße 
zu kommen. Nunmehr soll klargestellt werden, 
daß die Zusatztafel mit der Darstellung eines 
Vorrangstraßenzuges den auf diesem Straßenzug 
kommenden Fahrzeugen gegenüber anderen Fahr
zeugen den Vorrang einräumt, gleichgültig, ob 
jene Fahrzeuge dem bevorrangten Straßenzug 
folgen oder ihn verlassen. Im Verhältnis der 
Fahrzeuge, die auf der Vorrangstraße kommen 
(sie verlassen) oder die nicht von der Vorrang
straße kommend in die Kreuzung einfahren, 
untereinander, gelten die Bestimmung,en des § 19 
Abs. 1; das heißt, wer von rechts kommt, hat 

, den Vorrang; Straßenbahnen haben auch dann 
den Vorrang, wenn sie von links kommen. 

Zu Z. 4: 

Mit der vorgesehenen Neufassung soll zunächst 
klargestellt werden, daß ·der Fahrzeuglenker nur 
auf sei n e n Vorrang verzichten kann. Wer auf 
den Vorrang verzichtet, drückt somit nur den 
Verzicht auf den eigenen Vorrang aus. Für die 
Lenker anderer vorrangberechtigter Fahrzeuge 
kann dieser Verzicht nicht angenommen werden. 
Jegliches Zum-Stillstand-Bringen des Fahrzeuges, 
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mag es freiwillig, gesetzlich oder im Hinblick 
auf die Verkehrslage geboten oder erzwungen 
sein, soll als Verzicht auf den Vorrang gelten. 
Die Erkennbarkeit der Absicht, mit dem Zum
Stillstand-Bringen den Verzicht auf den Vorrang 
auszudrücken, ist daher nicht erforderlich. 

Zu Z. 5: 

Zur Schaffung weiterer Abstellflächen für Fahr
zeuge werden verschiedentlich Bodenmarkierun
gen, die ,das Aufstellen von Fahrzeugen auch auf 
Gehsteigen regeln, angebI'acht. Um aber zu ver
hindern, daß dadurch die Tragfähigkeit dieser 
Verkehrsfläche übel1schritten wird, wurde die 
Gewichsbeschränkung für die ,dort auf,gestellten 
Fahrzeuge vorgesehen. 

Zu Z. 6: 

Die bisherige B,estimmung, daß unbespannte 
Fuhrwerke und Anhänger ohne ziehendes Fahr
zeug nur während des Beladens oder Entladens 
auf der Fahl1bahn stehen gelassen werden dürfen, 
hat in manchen Fällen zu unbilligen Wirtschafts
erschwernissen geführt. Die Neufassung soll eine 
gewisse Erleicht.erung schaffen. 

Zu Z. 7: 

Da die Querlinie vor dem Schutzweg entfallen 
soll, scheint es angezeigt, durch Freihaltung eines 
kleinen Sichtraumes den Fußgängern das über
queren einer Fahrbahn auf Schutzwegen, die 
nicht durch Lichtzeichen geregelt sind, zu er
leichtern. 

Zu Z. 8: 

Nach der bisherigen Fassung des § 24 Abs. 3 
lit. f ist das Parken auf gekennzeichneten Stand
plätzendes Platzfuhrwerksgewerbes und des 
Ausflugswagengewerbes . verboten. Da durch die 
Neufassung des § 96 Abs. 4 die Freihaltung der 
erwähnten Standplätze durch Halte- oder Park
verbote oder sowohl durch Halte- als auch durch 
Parkverbote geregelt werden soll, scheint die 
ausdrückliche Statuierung eines Parkverbotes etwa 
auf Taxistandplätzen zu ungenau und daher un
tunlich. 

Zu Z. 9: 

Der § 26 Abs. 1 legt fest, in welchen Fällen 
Blaulicht und Folgetonhorn verwendet werden 
dürfen. Nur bei Verwendung dieser Signale gilt 
ein Fahrzeug als Einsatifahr~eug. Die. bisherige 
Fassung erwies sich aber deshalb als zu eng, weil 
etwa auch bei Staa~besuchen, Staatsakten u. dgl. 
diese Signale verwendet werden müssen, um die 
Einhaltung des Programms zu ermöglichen. 

Zu Z. 10: 

Mit dem Wegfall des Klammerausdruckes soll 
erreicht werden, daß Müllsammelfahrzeuge auch 

von den Halteverboten nach § 23 ausgenommen 
sind. Das bedeutet, daß sie auch in zweiter Spur 
halten dürfen. 

Zu Z. 11: 

Mit der Neufassung soll eine zweckmäßige Er
leichterung der Vorbereitung eines konkreten 
Einsatzes des Bundesheeres herbeigeführt werden. 

Zu Z. 12: 

Es handelt sich nur um eine redaktionelle 
Änderung, um zu vermei'den, daß zwei Para
graphen ein und dieselbe überschrift tragen 
(§§ 33, und 93). 

Zu Z. 13: 

Die §§ 37 und 38 zeigen im Verhältnis zu
einander deutlich, wie sehr sich der Straßen~er
kehr und seine Bewältigung in den letzten Jahren 
weiter entwickelt haben. Herrschte zur Zeit der 
Ausarbeitung der Straßenverkehrsordnung in den 
Jahren 1958 bis 1960 noch die Regelung des Ver
kehrs durch Armzeichen vor, so trat an die 
Stelle dieser Regelung später weitestgehend die 
Regelung durch Lichtzeichen; war die Regelung 
durch Lichtzeichen vorCl1st meist händisch er
folgt, ·so nahm später die automatische Licht
zeichengebung überhand. Diese technische Fort
entwicklung kann die' Gesetzgebung nicht über
sehen. War es daher seinerzeit noch möglich, die 
Bedeutung der Lichtzeichen auf jene der Arm
zeichen abzustimmen, so hat die tatsächliche 
Fortentwicklung der Lichtsignalisation zu einer 
Bedeutung der Lichtzeichen geführt, die von der 
Bedeutung der Armzeichen vielfach un'abhängig 
ist. Es ist daher zweckmäßig, für die Regelung 
des Verkehrs durch Lichtzeichen und für deren 
B·edeutung Bestimmungen vorzusehen, die auf 
die geänderten Verhältnisse abgestimmt sind. In 
den Abs. 2 und 4- wurde insbesondere auf die 
Möglichkeit der Verwendung von "versetzten 
Grünzeiten" und auf die Vorrangverhältnisse 
zwischen den Benützern der Haupt- und der 
Nebenfahrbahnen Bedacht genommen. 

Zu Z. 14: 

Diese Bestimmung soll die sogenannte "Spuren
signalisation" ermöglichen. 

Zu Z. 15: 
Mit der Neufassung soll zunächst dem Bedarf 

Rechnung getragen werden, Verkehrsverbote 
oder Verkehrsbeschränkungen nicht nur für be
stimmte Straßen, sondern auch fiir bestimmte 
Straß·enstrecken und für Straßen innerhalb eines 
bestimmten Gebietes zu erlassen. Ferner soll eine 
Rechtsgrundlage zur Erlassung von Verkehrs
verboten oder Verkehl1sbeschränkungen bei 
bereits eingetretenen oder mit hoher Wahrschein
lichkeit zu erwartenden Elementarereignissen ge-
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schaffen werden. Desgleichen scheint es notwen- Zu§ 44 b: 
dig, die Einrichtung von Ladezonen auf eine 
zweckmäßigere Basis zu stellen. In diesem Zu- Mit dieser Bestimmung soll das bisher in § 43 

Abs. 9 enthaltene Recht der Organe der Straßen
sammenhang ,wird erwähnt, daß gemäß § 24 
Ab I

· aufsicht oder des Straßenerhalters auf selbständige 
s. 3 It. a vor Haus- oder Grundstücksein-

fahrten kraft Gesetzes nur ein Parkverbot be- Vorkehrungen bei Eintritt unvorhersehbarer Er-
steht. Diese Bestimmung .steht jedoch der Erlas- eignisse auf eine neue Basis gestellt werden. 
sung eines Halteverbotes durch Verordnung vor ' Bisher gewonnene Erfahrungen haben ergeben, 
Haus- oder Grundstückseinfahrten nicht ent- daß etwa Straßensperren wegen drohender 
~egen, falls die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Lawinengefahr oder sonstiger Elementarereig
ht. b Z. 1 zutreffen. Demnach wird in der Regel nisse entweder nur zögernd oder zu spät ver
die Erlassung eines Halte- und Parkverbotes vor fügt werden. Auf den Ablauf des Natur
Einfahrten in Industrie- oder Krankenhausan- geschehens vermag durch gesetzliche Maßnahmen 
lagen gerechtfertigt sein. 'selbstverständlich nicht eingewirkt zu werden. 

Es können daher nur Maßnahmen gesetzlich 

Zu Z. 16: 

§ 43 Abs. 8 und § 94 Abs. 4 in der bisher 
geltenden Fassung enthalten inhaltlich ähnliche 
Bestimmungen. Um allfälligen Widersprüchen 
vorzubeugen, schien es zweckmäßig, für eine Zu
sammenfassung dieser Bestimmungen zu sorgen 
(vgl. die Neufassung des § 94 f). 

Zu Z. 17: 

Die bisherige Fassung des § 43 Abs. 9 hat zu 
Zweifelsfragen Anlaß gegeben. Dies deshalb, weil 
der Abs. 1 des § 43 nicht ausdrückliche Regelun
gen darüber enthält, wann behördlicherseits eine 
Straße wegen eines den Straßenverkehr bedrohen
den Elementarereignisses zu sperren ist, und aus 
d:n Bestimmungen des Abs. 9 allenfalls abge
leItet werden könnte, daß eine Straßensperre von 
Organen der Straßenaufsicht oder des Straßen
erhalters erst nach eingetretenem Elementarer
eignis (also nicht schon vorbeugend) verfügt wer
den darf., Die Bestimmung des § 43 Abs. 9 soll 
daher in ihrer bisherigen Form gestrichen und 
in eine in § 43 Abs. 1 aufzunehmende behörd
liche Verpflichtung und in eine neue, für Organe 
der Straßenaufsicht oder des Straßenerhalters auf
zunehmende Ermächtigung (§ 44 b) aufgelöst 
werden. 

Zu Z. 18: 

Zu § 44 a: 

In bestimmten Zeiträumen kommt es auf ge
wissen Straßenstrecken immer wieder, zu Ver
kehrssituationen, die stets die gleichen Maß
nahmen erfordern. Auf diese Verkehrssituation 
sind Witterung und Jahreszeit nicht ohne Ein
fluß. Man denke hier etwa an den in große 
Städte rückflutenden Verkehr an Sonntagaben
den, der im Winter fr'üher einsetzt als imSom
mer. Die Maßnahmen, die zur Bewältigung dieser 
Verkehrssituation erforderlich sind, sind wegen 
der Gleichartigkeit des immer wiederkehrenden 
Anlaßfalles auch vorhersehbar. Die Maßnahmen 
können nach Jahreszeit verschieden festgesetzt 
werden. 

möglich gemacht werden, um Beeinträchtigungen 
des Straßenverkehrs durch Elementarereignisse 
vorzubeugen. Die Neufassung geht davon aus, 
daß Maßnahmen wegen bereits eingetretener oder 
zu erwartender Elementarereignisse pnmar 
grundsätzlich von der Behörde zu treffen s i n d 
(§ 43 Abs. 1 lit. a StVO.) und darüber hinaus 
unter gewissen Voraussetzungen und bei Beob
achtung eines bestimmten Verfahrens auch von 
den Organen der Straßenaufsicht oder des 
Straßenerhalters ergriffen werden dürfen. Eine 
Verpflichtung dieser Organe zum Tätigwerden 
besteht nicht. Dies deshalb, weil etwa eine 
Straßensperre wegen drohender Lawinengefahr 
für weite Gebietsteile eine sehr einschneidende 
Maßnahme ist, die insbesondere dann einen sehr 
erheblichen und heftig kritisierten, nicht nur die 
Volkswirtschaft, sondern auch das Einzelinteresse 
beeinträchtigenden Umstand darstdlt, wenn das 
drohende Ereignis nicht eintritt. 

Zu Z. 19: 

Die vorgesehene Bestimmung soll insbesondere 
dadurch eine Verwaltungsvereinfachung herbei
führen, daß Ausnahmebewilligungen auch für 
einen längeren Zeitraum erteilt werden dürfen. 

Zu Z. 20: 

Bei einer Kreuzung mit Kreisverkehr kann 
anstelle des Gefahrenzeichens "KREUZUNG" 
(§ 50 Z. 3) das nunmehr vorgesehene Gefahren
zeichen "KREUZUNG MIT KREISVERKEHR" 
gesetzt werden. Es enthält aber keine Aussage 
darüber, ob der Kreisverkehr Vorrang hat oder 
nicht. Ebenso ersetzt es nicht das Gebotszeichen 
über die "VORGESCHRIEBENE FAHRT
RICHTUNG" nach § 52 Z. 15. Im übrigen ent
spricht das Zeichen der bereits völkerrechtlich 
wirksam gewordenen Ergänzung des Genfer 
Protokolls über Straßenverkehrszeichen. 

Zu Z. 21: 

Mit der StVO.-Novelle 1964 erhielt der § 9 
Abs, 3 eine andere Fassung. Während bis dahin 
ausdrücklich vorgesehen war, daß beim Gefahren-
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zeichen "Achtung Vorrangverkehr" eine Quer
linie gezogen sein konnte, enthält § 9 Abs. 3 nun
mehr die Bestimmung, daß, wenn an einer ge
regelten Kreuzung auf der Fahrbahn eine Halte
linie angebracht ist, beim Anhalten nur bis an 
diese Linie herangefahren werden darf. Die ur
sprünglich vorgesehene Querlinie beim Gefahren
zeichen "Achtung Vorrangverkehr" ist demnach 
der Haltelinie an einer geregelten Kreuzung ge
wichen. Die in § 9 Abs. 3 erwähnte Haltelinie 
steht sohin nicht mehr mit dem erwähnten Ge
fahrenzeichen in Zusammenhang. Aus diesem 
Grunde ist auch der bisher in § 50 enthaltene 
Hinweis auf diese Querlinie gegenstandslos ge
worden. 

Zu Z. 22: 

Für die Erklärung dieses Zeichens wird des
halb eine andere Fassung vorgesehen, weil auf die 
Querlinie vor einem Schutzweg Bezug genom
men wird. Diese Querlinie soll aber in Hinkunft 
entfallen. 

Zu Z. 23: 

Die Einführung eines Verbotszeichens "Fahr
verbot für Tankfahrzeuge" scheint deshalb zweck
mäßig, weil es ratsam ist, gewisse Straßen nicht 
mit Fahrzeugen, die mit einer erheblichen Menge 
gefährlicher, entzündbarer Flüssigkeiten beladen 
sind, zu befahren. Dies deshalb, um Belästigungen 
der Anrainer zu vermeiden oder insbesondere, 
um Tankwagenunfälle in gewissen Gebieten, zum 
Beispiel in Wasserschutzgebieten, von vornherein 
auszuschließen. Zum Ausdruck "Gefährliche, ent
zündbare Flüssigkeiten" siehe die unter 
Klasse III ader Kundmachung des Bundeskanzler
amtes vom '21. Mai 1962, BGBL Nr. 272, ange
führten Stoffe. Es wird Aufgabe der zuständigen 
Behörde sein, bei Erlassung eines Fahrverbotes 
für Tankfahrzeuge darauf Bedacht zu nehmen, 
daß die Versorgung der Bevölkerung mit den 
notwendigen Brenn- und Betriebsstoffen gesichert 
ist. 

Zu Z. 24: 

Mit der Neufassung des § 43 Abs. 1 wurde die 
Einführung von Ladezonen auf eine neue recht

'liche Basis gestellt. Dieser Änderung trägt die 
Neufassung Rechnung. 

Zu Z. 25: 

V erschiedene Umstände, zum Beispiel die 
Straßenreinigung, erfordern die Einführung des 
wechselseitigen Parkverbotes. Das Verbots
zeichen entspricht der bereits völkerrechtlich 
wirksam gewordenen Ergänzung des Genfer 
Protokolls über Straßenverkehrszeichen. Mit der 
Erklärung, daß auch für diese ZeiChen die Be
stimmungen der Z. 13 des § 52 sinngemäß gelten, 

soll zum Ausdrud~ gebracht werden, daß das 
Verbot insbesondere auch auf das Halten ausge
dehnt oder zeitlich beschränkt werden kann. Der 
rote Rand ist bei diesem Zeichen deshalb breiter, 
damit darin allenfalls die Aufschrift "HAL TEN 
VERBOTEN" aufgenommen werden kann. 

Zu Z. 26: 

Um Verkehrsstauungen zu vermeiden, hat es 
sich im Auslande bewährt, für gewisse Strecken 
eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit vorzu
schreiben. Dieses Zeichen ist insbesondere auch 
dann anwendbar, wenn ein Fahrzeug auf Grund 
seiner Beschaffenheit oder eines Defektes nicht 
geeignet ist, die im Zeichen angegebene Geschwin
digkeit zu überschreiten. Die Lenker solcher 
Fahrzeuge dürfen eine Straßenstrecke, auf der 
eine Mindestgeschwindigkeit vorgeschrieben ist, 
die sie nicht zu erreichen vermögen, nicht be
fahren. Im übrigen entspricht das Zeichen der 
bereits völkerrechtlich wirksam gewordenen Er
gänzung des Genfer Protokolls über Straßenver
kehrszeichen. 

Zu Z. 27: 

Mit der Straßenverkehrsordnungsnovelle 1964' 
wurde unter Z. 23 des § 53 eine weitere Voran
zeigetafel eingeführt, nämlich der "Voranzeiger 
für Eil1ordnen". In der an sich nur deskriptiven 
Aufzählung der Arten der Richtzeichen muß 
diese Tatsache berücksichtigt werden. 

Zu Z. 28: 

,Nach der bisherigen Fassung dient das Zeichen 
"Parken" lediglich der Kennzeichnung, eines 
Parkplatzes. Es hat sich in der Praxis aber auch 
als zweckmäßig erwiesen, mit ihm auch einen 
Parkstreifen zu kennzeichnen. Eine Erweiterung 
der Erklärung des Zeichens "Parken" auf Park
streifen ist deshalb notwendig, weil die Begriffe 
Parkplatz und Parkstreifen keineswegs identisch 
sind. Unter "Parkstreifen" wird nach der eigen
tümlichen Bedeutung dieses Wortes nur eine 
Fläche verstanden, auf der Fahrzeuge in ein e r 
Reihe aufgestellt werden können, während unter 
einem Parkplatz eine Fläche verstanden wird, 
die mehreren (gestaffelten) Reihen geparkter 
Fahrzeuge Raum bietet. 

Zu Z. 29: 

Grundsätzlich soll ein Schutzweg mit einer 
Verkehrsampel zur Abgabe roten, grünen und 
gelben nicht blinkenden Lichtes ausgestattet sein. 
Von dieser Ausstattung darf nur in Ausnahme
fällen (§ 56 Abs. 3) Abstand genommen werden. 
In diesem Falle muß aber entweder eine Blink
ampel oder das Richtzeichen "Kennzeichnung des 
Fußgängerüberganges" angebracht werden. 
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Zu Z. 30: 

Nach der bisherigen Fassung sind auch Quer
linien vor Schutzwegen als nicht unterbrochene 
Linien auszuführen. Da sich Querlinien vor 
Schutzwegen nicht bewährt haben, soll die dies
bezügliche Bestimmung gestrichen werden. 

Zu Z. 31: 

Nach der bisherigen Fassung sind auch Quer
linien vor Schutzwegen in weißer Farbe auszu
führen. Da sich Querlinien vor Schutzwegen nicht 
bewährt haben, soll die diesbezügliche Bestim
mung gestrichen werden. 

Zu Z. 32: 

Die Bestimmungen der §§ 55 Abs. 8 und 98 
Abs. 3 sind einander inhaltlich äußerst ähnlich. 
Um Zweifelsfragen vorzubeugen, scheint es 
zweckmäßig, beide Bestimmungen zusammenzu
fassen. Der § 55 Abs. 8 ist eine Spezialvorschrift 
für die Anbringung von Bodenmarkierungen, 
während der § 98 Abs. 3 eine allgemeine Vor
schrift für die Anbringung von. Einrichtungen 
zur Regelung und Sicherung des Verkehrs über
haupt ist. Zu den in der letzterwähnten Vor
schrift aufgezählten Einrichtungen zur Regelung 
und Sicherung des Verkehrs zählen auch Ver
kehrsleiteinrichtungen und darunter fallen eben 
auch Bodenmarkierungen. 

Zu Z. 33: 

Der Abs. 1 des § 56 sieht den Grundsatz vor, 
daß es in Ortsgebieten kein Lichtzeichen zur 
Regelung des Verkehrs oder zur Abgabe blinken
den gelben Lichtes ohne Schutzweg geben soll. 
Hingegen stellt Abs. 2 der erwähnten Gesetzes-

. stelle den Grundsatz auf, daß bei Neuanlegung 
von Schutzwegen deren Benützung durch Licht
zeichen zu regeln ist. 

Die bisherige Fassung des Abs. 3 sieht aller
dings für den Fall, daß es die Verkehrsverhält
nisse noch nicht erfordern, vor, daß die Rege
lung der Benützung eines Schutzweges durch 
Lichtzeichen unterbleiben kann. In diesem Fall 
muß vor dem Schutzweg eine Querlinie, deren 
Bedeutung sich aus der bisherigen Fassung des 
§ 76 Abs. 4 lit. a ergibt, angebracht werden. Da 
sich diese Querlinie nicht bewährt hat, soll be
stimmt werden, daß einSchutzweg, wenn für 
ihn keine Lichtregelung gilt, durch blinkendes 
gelbes Licht oder durch ein besonderes Richt
zeichen abgesichert werden muß. 

Zu Z. 34: 

Diese Vorschrift, die nunmehr gestrichen wer
den soll, enthält die Bestimmung, wo eine Quer
linie vor dem Schutzweg - sie hat sich, wie be
reits mehrfach erwähnt, nicht bewährt - anzu-

bringen ist. Mit dem Wegfall der Querlinie er
übrigt sich auch eine Bestimmung über ihre An
bringung. 

Zu Z. 35: 

Nach der bisherigen Fassung darf ein Fahr
zeug nur lenken, wer sich in einer solchen kör
perlichen und geistigen Verfassung befindet,in 
der er ein Fahrzeug zu beherrschen 0 der die 
beim Lenken eines Fahrzeuges zu beachtenden 
Rechtsvorschritten zu befolgen vermag. Im 
Schrifttum wurde darauf aufmerksam gemacht, 
daß das Wort "oder" deshalb ein zumindest sinn
störender Redaktionsfehler ist, weil von einem 
Fahrzeuglenker verlangt werden muß, daß er 
sich in einer solchen Verfassung befindet, in der 
er sowohl das Fahrzeug zu beherrschen, als auch 
die beim Lenken eines Fahrzeuges zu beachtenden 
Rechtsvorschriften zu befolgen vermag. Diesen 
berechtigten' Bedenken wird hiermit Rechnung 
getragen. 

Zu Z. 36: 

Die Neufassung berücksichtigt, daß seit dem 
Inkrafttreten der Straßenverkehrsordnungs
novelle 1964 jede Fahrtunterbrechung zum 
Zwecke einer Ladetätigkeit, unabhängig von 
deren Dauer als "Halten" gilt (§ 2 Abs. 1 Z. 27). 
Dazu kommt, daß nach der nunmehr vorgesehe·· 
nen Neufassung des § 23 Abs. 2 unter gewissen 
Voraussetzungen ein Halten oder Parken auf 
Gehsteigen in Betracht kommt. Außerdem soll 
ermöglicht werden, ·daß eine Ausnahmebewilli
gung nicht nur vom Antragsteller genützt wird. 

Zu Z. 37: 

Die bisherigen Bestimmungen des § 66 Abs 6 
letzter und vorletzter Satz enthalten Aus
rüstungsvorschriften für Motorfahrräder. Motor
fahrräder gelten seit dem Inkrafttreten des 
Kraftfahrgesetzes 1967 als Kraftfahrzeuge. Die 
erwähnten Vorsd1riften sind daher in einein 
straßenpolizeilichen Gesetz fehl am Platze. 

Zu Z. 38: 

Auch die Bestimmungen des § 69 Abs. 1 und 3 
lit. c und d sind Vorschriften, die sich auf die 
Ausrüstung eines Motorfahrrades bzw. auf das 
Verhalten der Lenker von Motorfahrrädern im 
Hinblick auf die Eigenart dieses Fahrzeuges be
ziehen. Sie sind demnach im Sinne des Erkennt
nisses des Verfassungsgerichtshofes, Slg. 2977, 
kraftfahrrechtliche Vorschriften. 

Zu Z. 39: 

Nach der bisherigen Fassung mußte der Lenker 
eines Fuhrwerkes ,,16 Jahre alt sein". Wenngleich 
es außer Frage steht, daß nach dem Sinn dieser 
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Fassung selbstverständlidl auru Personen, die 
älter sind als 16 Jahre, ein Fuhrwerk lenken 
dürfen, srueint es dom zweckmäßig, einen sinn
störenden Redaktionsfehler zu beseitigen. 

Zu Z. 40: 

Mit der Neufassung dieser Bestimmung soll 
insbesondere geregelt werden, wie siru ein Fuß
gänger zu verhalten hat, wenn er bei vorhandener 
Lirutsignalisation zwar vorsmriftsmäßigdie 
Fahrbahn betreten hat, sim jedom die Lirut
zeimen, während er sim auf der Fahrbahn be
findet, ändern. 

Zu Z. 41: 

Naru den bisherigen Vorsmriften der StVO. 
ist ein Smutzweg gruridsätzlim mit einer Limt
regelung oder dom wenigstens mit einer Anlage 
zur Abgabe blinkenden gelben Limtes zu ver
sehen (siehe hiezu auru die Erläuternden Bemer
kungen zu § 56 Abs. '3). Nur für Ausnahmefälle 
ist vorgesehen, daß 15 m vor dem Smutzweg 
eine Querlinie angebramt werden kann. Diese 
Linie hat die Bedeutung, daß ein Fußgänger den 
Smutzweg nimt mehr betreten darf, wenn ein 
Fahrzeug die Querlinie bereits erreicht hat. Tat
sämlim haben aber die Erfahrungen gezeigt, daß 
weder Fußgänger nom Fahrzeuglenker in ihrer 
Gesamtheit die gewiß wohlgemeinte Bedeutung 
der Querlinie vor dem Smutzweg remt verstan
den haben. Die Fahrzeuglenker tragen dem Er
fordernis nicht Remnung, ihre Fahrgesmwindig
keit so einzurimten, daß sie vor dem Smutzweg 
anhalten können, wenn ein Fußgänger den 
Smutzweg betritt, ehe das Fahrzeug die Quer
linie erreimt hat. Die Fußgänger hingegen 
smeuen sim, einen Smutzweg zu betreten, wenn 
sim ein Fahrzeug knapp vor der Querlinie be
findet; meist zuremt, denn die Fahrzeuglenker 
fahren in diesen Fällen den Umständen nam nom 
zu smnell. Wer es dennom wagte, den Smutz
weg zu betreten, ehe ein Fahrzeug die Querlinie 
crreirut hat, dem ist die Querlinie mitunter zu 
einer gefährlimen' Falle geworden. Die ersten 
Entwürfe der StVO. hatten die Querlinie aum 
gar nirut vorgesehen. Es wurde damals vielmehr 
davon ausgegangen, daß sim der Fahrzeuglenker 
dem Smutzweg mit einer entspremend geringen 
Gesruwindigkeit, die es ihm ermöglimt, gegebe
nenfalls davor anzuhalten, nähern werde (§ 9 
Abs. 2); andererseits wurde dem Fußgänger zu
gemutet, selbst abzusmätzen, wann' er den 
Smutzweg vor einem herannahenden Fahrzeug 
noru betreten könne. In der öffentlimkeit wur
den Bedenken gegen eine solrue Regelung ge
äußert: Man könne einem Fußgänger nirut zu
muten, Reaktions- und Bremsweg eines Fahr
zeuges richtig abzusmätzen. Dieser, Meinung 
Rerunung tragend, wurde die Querlinie 15 m vor 

dein Sruutzweg vorgesehen; sie sollte dem Fuß
gänger überlegungen über Reaktions- und 
Bremsweg ersparen. Tatsämlim ist aber die 
Querlinie vor dem Smutzweg angesimts des tat
sämliruen Verhaltens von Fahrzeuglenkern und 
Fußgängern kein Gewinn für die Verkehrssiruer
heit. Bei der Benützung eines Sruutzweges wird 
dem Fußgänger sohin in Hinkunft ein wenigstens 
ungefährcs Absruätzen der Verkehrssituation zur 
Beurteilung der Möglirukeit des gefahrlosen 
überquerens der Fahrbahn auf einem Smutzweg 
nimt erspart werden können. Der überblick 
über die Fahrbahn wird ihm durm das Freihalten 
der 'Fahrbahnränder von haltenden oder parken
den Fahrzeugen erleimert (§ 24 Abs. 1 lit. c). 
Der Smutzweg wird auf jeden Fall deutlim an
zukündigen und zu kennzeimnen sein, und zwar 
durm blinkendes gelbes Limt oder durm ein be
sonderes Rimtzeichen an Ort und Stelle. Der 
Fahrzeuglenker wird daher umsomehr in die 
Lage versetzt, die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 
peinlirust ge,nau zu beamten: Nämlim siru einem 
Smutzweg nur mit einer solmen Gesmwindig
keit zu nähern, daß das Fahrzeug angehalten 
werden kann, um einem darauf befindlimen Fuß
gänger das unbehinderte und ungefährdete über
queren der Fahrbahn zu ermöglimen. 

Zu Z. 42 und 43: 

Der § 89 trug bisher die übersmrift "Kenn
zeichnung und Entfernung von Verkehrshinder
nissen". Da die Entfernung von Verkehrshin
dernissen einer genauen Regelung bedarf, sruien 
es zweckmäßig, diesbezüglim Vorsruriften auf
zunehmen und den § 89 zu teilen. 

Zu Z. 44: 

Die bisherige Regelung der Entfernung von 
auf der Straße befindlimen Gegenständen, die 
den Straßenverkehr beeinträmtigen, erwies sich 
als zu sruwerfällig. Insbesondere hat sim des 
öfteren die Notwendigkeit ergeben, die den 
Verkehr behindernden Gegenstände sofort zu 
entfernen, wofür es einer entspremenden gesetz
limen Regelung bedarf. Dazu kommt, daß sim 
seit dem Inkrafttreten der StVO. die üble Pra
xis ergeben hat, betriebsunfähige und vielfam 
smon entspremend ausgesmrottete Fahrzeuge 
einfam am Straßenrand abzustellen und die Ent
fernung des Wracks der Behörde oder dem 
Straßenerhalter zu überlassen. Aum für die Ent
fernung solmer Fahrzeuge war das smwerfällige 
Verfahren nam den bisher geltenden Vorschrif
tenanzuwenden. 

Zu Z. 45: 

Mit der Neufassung soll der Umfang der 
Säuberungs- und Bestreuungspflicht geregelt 
werden. 
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Zu Z. 46: 

Hier handelt es sich um die Verordnungs
ermächtigung betreffend die Säuberung und Be
streuung von Verkehrsflächen. 

Zu Z. 47: 

Die bisherige Bestimmung des § 94 regelte 
umfassend die Zuständigkeiten und die Mitwir
kung der Behörden bei der Vollziehung. Durch 
die Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962 ergibt 
sich die Notwendigkeit, den eigenen Wirkungs
bereich der Gemeinde zu bestimmen. Das würde 
- wenn man dem bisherigen Aufbau des § 94 
folgte - eine wesentliche Erweiterung dieses 
Paragraphen bedeuten. Es scheint daher zweck
mäßig, den § 94 in die einzelnen Zuständigkeiten 
aufzugliedern. Demnach soll der § 94 in seiner 
neuen Fassung nur mehr die Zuständigkeit des 
Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und 
Industrie regeln. 

Zu Z. 48: 

Zu § 94 a: 

Bei der Bestimmung der Zuständigkeit der 
Landesregierung wurde vorgesehen, daß diese 
Behörde in bestimmten Fällen das Landesgen
darmeriekommando, im konkreten die beim 
Landesgendarmer,iekommando bestehende Ver
kehrs abteilung einzusetzen hat. Es handelt sich 
bei diesem Wachkörper um eine speziell für den 
Straßenverkehr ausgerüstete und geschulte For
mation, deren Einsatz sich vielfach als nützlich 
erweist. 

Zu Z. 48: 

Zu § 94 b: 

Diese Bestimmung sieht eine Regelung der 
Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde 
vor. 

Zu Z. 48: 

Zu § 94 c: 

Nach dieser Bestimmung soll der übertragene 
Wirkungsbereich der Gemeinde jeweils durch 
Verordnung der Landesregierung festgelegt wer
den. Außerdem werden darin Möglichkeiten des 
Einsatzes verschiedenenorts bestehender Ge
meindewachkörper vorgesehen. 

Zu Z. 48: 

Zu § 94 d: 

Mit dieser Bestimmung soll dem Auftrag des 
Verfassungsgesetzgebers Rechnung getragen wer
den, den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 
in Angelegenheiten der Straßenpolizei (örtliche 
Straßenpolizei) ausdrücklich zu bestimmen 
(Art. 118 Abs. 2 B.-VG.). Dabei wurde insbe
sondere darauf Bedacht genommen, daß straßen-

polizeiliche Angelegenheiten, die über den Be
reich einer Gemeinde hinauswirken, nidlt in den 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fallen 
dürfen. 

Zu Z. 48: 

Zu § 94e: 

Diese Bestimmung ist im Hinblick auf Art. 11 
Abs. 3 B.-VG. erforderlich, wonach Durchfüh- . 
rungsverordnungen in Angelegenheiten der 
Straßenpolizei vom Bund zu erlassen sind, es 
sei denn, daß das d,iese Materie regelnde Bun
desgesetz etwas anderes bestimmt. 

Zu Z. 48: 

Zu § 94 f: 

Diese Bestimmung sieht die Mitwirkung bei 
der Erlassung von Verordnungen und Bescheiden 
vor. Mit dieser Bestimmung wird auch § 43 
Abs. 8 in der bisherigen Fassung überflüssig. 

Zu Z. 49: 

Die Sicherung des Schulwegs fällt bezüglich 
Autobahnen und Autostraßen, Bundesstraßen 
und Landesstraßen in die Zuständigkeit der Be
zirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich 
einer Bundespolizeibehörde jedoch in die Zustän
digkeit dieser Behörde, bei anderen Straßen je
denfalls in den eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde. 

Zu Z. 50: 

Diese Bestimmung sieht vor, daß etwa Taxi
standplätze nicht nur mit einem Parkverbot, 
sondern auch mit Halteverbot freigehalten wer
den können. Sie ermöglicht es aum, für einen 
Taxistandplatz nach, Maßgabe des Erfordernisses 
teilweise ein Parkverbot, teilweise ein Haltever
bot zu verfügen. 

Zu Z. 51: 

Die Neuregelung stellt zunächst fest, daß es 
Aufgabe der Straßenaufsichtsorgane ist, die Ver
kehrspolizei zu handhaben. Organe der Straßen
aufsicht handeln, gleichgültig, wem sie organisa
torisch unterstehen, jeweils im Namen jener Be
hörde, welche für die Verkehrspolizei zuständig 
ist. Mit der Neufassung des § 97 wird auch in
sofern eine Lücke geschlossen, als ausdrücklich 
bestimmt wird, daß die Organe der Straßenauf
sid1t berechtigt sind, auch Zeichen zu geben, um 
zum Anhalten zwecks Lenker- oder Fahrzeug
kontrolle aufzufordern. 

Zu Z. 52: 

Die bisherige Bestimmung des § 98 erwies sich 
als zu allgemein gefaßt, weil der Straßenerhalter 
in jedem nach der StVO. durchzuführenden Ver
fahren Pa,rtei ist. Dieser Grundsatz kann jedoch 
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für jene Verfahren, welche Interessen des fährlichkeit um so schwere Übertretungen, daß 
Straßenerhalters nicht berühren, nicht zutreffen. eine außerordentliche Milderung der Strafe nicht 
Auch die Bestimmung, daß der Straßenerhalter in Betracht kommen kann. Durch das Bundes
seine Organe, die mit der Erhaltung, Pflege und gesetz vom 4. November 1964, BGBl. Nr. 214, 
Reinigung der Straßen beauftragt sind, mit hat der § 21 VStG. 1950 eine andere Fassung 
einer rot-weiß gestreiften Schutzausrüstung aus- erhalten, der ebenfalls Rechnung zu tragen ist 
zustatten hat, erweist sich als zu starr, weil es (eine Verwarnung gilt nunmehr als Strafe). 
auch andere auffallende Schutzausrüstungen gibt. Sdlließlich schien es im Hinblick auf die in § 99 
Schließlich schien die Zusammenziehung der Be- Abs. 1 und 2 festgesetzten Strafuntergrenzen 
stimmungen der §§ 55 Abs. 8 und 98 Abs. 3 zweckmäßig, ausdrücklich festzustellen, daß bei 
zweckmäßig. den genannten Übertretungen eine Organ-Straf

verfügung n'icht in Betracht kommt. 
Zu Z. 53: 

Die Bestimmung des § 99 Abs. 6 lit. a hat 
bei der Vollziehung vielfach zu Schwierigkeiten 
geführt. Nunmehr soll nicht nur zur Vereinfa
chung der Rechtslage, sondern auch zur Ver
minderung des Behördenaufwandes gelten, daß 
eine Verwaltungsübertretung dann nicht vor
liegt, wenn durch die Tat lediglich Sachsch:tden 
entstanden ist und die Bestimmungen über das 
Verhalten bei einem Verkehrsunfall mit bloßem 
Sachschaden eingehalten worden sind. 

Zu Z. 54: 

Der Erlag einer vorläufigen Sicherheit zur 
Abwendung einer Festnahme ist bisher bei Ver
waltungsübertretungen nach § 99 Abs. 1 und 2 
ausgeschlossen. Die Erfahrungen haben gezeigt, 
daß diese Bestimmung insbesondere für auslän
disdle Fahrzeuglenker mitunter unbillige Härten 
mit sich bringt. Es scheint daher zweckmäßig, 
auch für übertretungen nach § 99 Abs. 1 und 2 
Beträge, die als vorläufige Sicherheit zur Ab
wendung einer Festnahme eingehoben werden 
können, festzusetzen. Bei dieser Festsetzung ist 
auf die Mindeststrafen für die angeführten De
likte Bedacht genommen worden. 

Zu Z. 55: 

Nach § 20 VStG. 1950 wäre es etwa möglich, 
statt der in § 99 Abs. 1 und 2 angedrohten 
Arreststrafe. auch Hausarrest ,zu verhängen. Nun 
handelt es sidl hier aber angesichts ihrer Ge-

Zu Z. 56: 

Nach der bisherigen Fassung sind die Straf
gelder dem Erhalter jener Straße abzuführen, 
auf der die Verwaltungs übertretung begangen 
wurde. Als Straßen erhalter kann aber auch der 
Erhalter eines Gehsteiges oder Gehweges gelten, 
dem gemäß § 93 die Säuberung bzw. Bestreuung 
dieser Verkehrsflächen obliegt und' der sich durch 
die Außerachtlassung dieser Verpflichtung straf
bar macht (§ 99 Abs. 4 lit. h). Die Neufassung 
ist daher notwendig geworden, um zu verhin
dern, daß derjenige, der die Säuberung bzw. Be
streuung eines Gehsteiges oder Gehweges unter
läßt, im Falle seiner Bestrafung mit Geldstrafe 
diese Geldstrafe als Straßenerhalter wieder zu
rückerhält. 

Zu Artikel 11: 

Nach dieser Bestimmung soll die 3. StVO.
Novelle am 1. Oktober 1968 in Kraft treten. 

Zu Artikel III: 

In Abs. 1 ist darauf Bedacht genommen wor
den, daß der in Art. I Z. 44 vorgesehene Eigen
tumsübergang (Neufassung § 89 a Abs. 6) eine 
Frage des Zivilrechtes ist. Des weiteren berück
sichtigt diese Bestimmungen, daß die Vollzie
hung der Angelegenheiten der Straßenpolizei, so
fern sich aus Art. 11 Abs. 3 B.-VG. nichts an
deres ergibt, Landessache ist. 
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